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V

Mit diesem Buch möchte ich die wichtigsten Antworten auf die rechtli-
chen Fragestellungen der Mitarbeitenden in der behördlichen Öffent-
lichkeitsarbeit insbesondere zur Social-Media-Arbeit praxisbezogen und 
umsetzbar vermitteln.

Wird staatliche Öffentlichkeitsarbeit als eine dem Gemeinwesen ver-
pflichtete und dienende Aufgabe verstanden, ist sie ein unentbehrlicher 
Beitrag zur Wahrung der Demokratie und zur Ermöglichung der Teil-
habe der Bevölkerung an den Leistungen des Staates. In diesem Sinne soll 
dieses Buch auch Bewusstsein für die verantwortungsvollen Aufgaben der 
staatlichen Öffentlichkeitsarbeit wecken.

Mitarbeitende der Öffentlichkeitsarbeit der Behörden und sonstigen 
öffentlichen Einrichtungen empfinden die rechtlichen Besonderheiten 
staatlicher Öffentlichkeitsarbeit häufig als eine Einschränkung ihrer Kre-
ativität und Spontanität sowie als eine „bürokratische Bremse“ bei der 
Erzeugung von Reichweiten und Interaktionen.

Erfolg und Qualität staatlicher Öffentlichkeitsarbeit sind nicht allein 
von der öffentlichen Wahrnehmbarkeit der behördlichen Mitteilungen 
abhängig. So liegt die besondere Qualifikation der Social-Media-Ma
nagerinnen und Manager der öffentlichen Einrichtungen in der Kennt-
nis und Einhaltung der „Spielregeln“ staatlicher Kommunikation mit 
den Bürgerinnen und Bürgern. Gefragt bei der Social-Media-Arbeit 
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VI  Vorwort

öffentlicher Einrichtungen ist das richtige Fingerspitzengefühl auf der 
Grundlage von Rechtskenntnissen.

Kiel, Deutschland� Christian W. Eggers 
Mai 2020
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Funktionen und Begriff der staatlichen 
Öffentlichkeitsarbeit

Wendet sich die öffentliche Verwaltung mit Informationen an die Bevöl-
kerung, geschieht dieses nicht auf der Grundlage von grundrechtlichen 
Freiheitsrechten. Vielmehr ist die Verwaltung auch bei an die Bevölke-
rung gerichteten Informationshandlungen an verwaltungsrechtliche Grund
sätze und an verfassungsrechtliche Gebote gebunden. Je nach Funktion 
der Inhalte der an die Bürger und Bürgerinnen gerichteten Informatio-
nen ergeben sich unterschiedliche Berechtigungen und Grenzen der 
staatlichen Informationsmaßnahmen.

Was Sie aus diesem Kapitel mitnehmen

Dieses Kapitel dient dem Grundverständnis zur staatlichen Öffentlichkeits­
arbeit.

•	 Sie erhalten einen Überblick zu den unterschiedlichen Funktionen der 
an die Bevölkerung gerichteten Informationen.

•	 Sie erfahren, wie zwischen staatlicher Öffentlichkeitsarbeit und sonsti­
gen an die Bevölkerung gerichteten staatlichen Informationen zu unter­
scheiden ist.

•	 Sie verschaffen sich Orientierung durch einen Begriff zur staatlichen 
Öffentlichkeitsarbeit.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-30810-0_1&domain=pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-658-30810-0_1#DOI
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1.1	 �Staatliche Informationsmaßnahmen

Nachfolgend werden die einzelnen Funktionen des Informationshan-
delns dargestellt. Damit soll die rechtliche Unterscheidung zwischen Öf-
fentlichkeitsarbeit und anderen an die Bevölkerung gerichteten Informa-
tionen deutlich werden. Die Abb. 1.1 zeigt Ihnen die beiden rechtlich 
voneinander zu trennenden Hauptgruppen der an die Bevölkerung ge-
richteten Informationen. Die linke Spalte zeigt Informationsmaßnah-
men als originäre Aufgabenerfüllung. Die rechte Spalte zeigt Informati-
onsmaßnahmen, die als Öffentlichkeitsarbeit einzuordnen sind. Es handelt  
sich um Informationen über die Aufgabenerfüllung.

1.1.1	 �Informationsmaßnahmen als Bestandteil 
der Hauptaufgabe

Zu trennen ist Öffentlichkeitsarbeit (zum Begriff der Öffentlichkeitsarbeit 
siehe nachfolgend unter Abschn. 1.2) von den Veröffentlichungen der Ver-
waltung, die nicht über ihre Aufgabenerfüllung berichten, sondern die selbst 
Teil der originären Aufgabenerfüllung einer Behörde sind. Merkmal dieser 
Informationen als Maßnahmen ist, dass ihre rechtliche Grundlage in gesetz-
lich ausdrücklich zugewiesenen Aufgaben fußt und die Information gesetz-
lich geregelt zur Wahrnehmung der Hauptaufgabe der Behörde erfolgt. 
Hier bestehen gesetzliche Regelungen über das Ob, Wie und Wann zum 
Informationshandeln. So etwa, wenn Polizeibehörden sich an die Öffent-
lichkeit wenden und die Bevölkerung um Mithilfe zur Tataufklärung auf-
fordern. Dabei ist die an die Bevölkerung gerichtete Information als Öffent-
lichkeitsfahndung ein gesetzlich normiertes Verfahren, welches direkt und 
unmittelbar selbst Aufgabenerfüllung der Polizeibehörden darstellt.

Beispiel Aufgabenerfüllung

Wütet eine schwere Sturmflut in Nordfriesland, hat der Kreis Nordfriesland 
als zuständige untere Katastrophenschutzbehörde nach dem Landeskata­
strophenschutzgesetz Schleswig Holstein (LkatSG) gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 5 
„die Bevölkerung vor Gefahren zu warnen und über die Gefahrenlage und 
das richtige Verhalten zu ihrem Schutz zu unterrichten“. Diese Informatio­
nen an die Bevölkerung erfolgen damit auf der Grundlage eines Gesetzes, 
welches den Kreis ausdrücklich zur Information ermächtigt und verpflichtet.

  C. W. Eggers


